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Leistungsbewertung und Notenfindung 

 
Die Grundsätze der Leistungsbewertung werden im Schulgesetz festgelegt. 

 
§ 58 

Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse 

(1) Alle Lernerfolgskontrollen und anderen pädagogischen Beurteilungen sind regelmäßig von den Lehrkräften mit 
förderlichen Hinweisen für die weitere Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu versehen. 

(2) Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende des Schuljahres und des Schulhalbjahres, am Ende eines Aus-
bildungsabschnitts oder eines Bildungsgangs und beim Verlassen der Schule ein Zeugnis, einen schriftlichen, 
nicht aber elektronischen Bericht oder eine andere dem Bildungsgang entsprechende Information über die i 
Unterricht erbrachten Leistungen, den Stand ihrer Kompetenzentwicklung und die erreichten Abschlüsse. 

(3) Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden durch Noten, Punkte oder schriftliche Informationen zur 
Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt. Soweit Leistungen der Schülerinnen oder Schüler durch Noten bewer-
tet werden, ist die nachstehende Skala anzuwenden: 

1. „sehr gut“ (1) - wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht, 

2. „gut“ (2) - wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht, 

3. „befriedigend“ (3) - wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht, 

4. „ausreichend“ (4) - wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch 
entspricht, 

5. „mangelhaft“ (5) - wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass 
die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden 
können, 

6. „ungenügend“ (6) - wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkennt-
nisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. Werden 
Leistungen nicht erbracht aus Gründen, die die Schülerin oder der Schüler zu vertreten hat, so ist unter 
Berücksichtigung von Alter und Reife der Schülerin oder des Schülers zu entscheiden, ob sie oder er 
die Note „ungenügend“ erhält oder die nicht erbrachte Leistung ohne Bewertung bleibt. 

Werden Leistungen nicht erbracht aus Gründen, die die Schülerin oder der Schüler nicht zu vertreten 
hat, insbesondere bei Krankheit, so wird keine Note erteilt. 

(4) In der Schulanfangsphase der Grundschule und der Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt wird 
der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch schriftliche Informationen zur Lern-, Leistungs- und Kompe-
tenzentwicklung beurteilt. Die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 3 
und 4 können in der Klassenelternversammlung mit der Mehrheit der stimmberechtigten Erziehungsberechtig-
ten einer Klasse beschließen, dass der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch schriftliche Informationen 
zur Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt wird. Abweichend von Satz 2 wird der Lernerfolg in Jahrgangsstufe 
3 immer durch schriftliche Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt, wenn die Schulanfangs-
phase jahrgangsstufenübergreifendmit der Jahrgangsstufe 3 verbunden ist. Schülerinnen und Schüler mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ werden durchgängig durch schriftliche Infor-
mationen zur Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt. Bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in dem Förderschwerpunkt „Lernen“ kann die Klassenkonferenz auf Antrag der Erziehungs-
berechtigten der Schülerin oder des Schülers beschließen, dass die Schülerin oder der Schüler bis einschließlich 
Jahrgangsstufe 10 durchgängig durch schriftliche Informationen zur Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwick-
lung beurteilt wird, wenn zu erwarten ist, dass ein berufsorientierter Abschluss nichterreichbar ist. In der Inte-
grierten Sekundarschule und der Gemeinschaftsschule kann die Schulkonferenz mit der Mehrheit von zwei Drit-
teln ihrer stimmberechtigten Mitglieder beschließen, dass ab der Jahrgangsstufe 3 bis längstens einschließlich 
des ersten Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe 9 der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch schriftliche 
Informationen zur Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung beurteilt wird. Mit gleicher Mehrheit kann die 
Schulkonferenz beschließen, dass das Halbjahreszeugnis durch mindestens ein verpflichtendes und zu doku-
mentierendes Gespräch mit den jeweiligen Erziehungsberechtigten über die Lern-, Leistungs- und Kompetenz-
entwicklung der Schülerin oder des Schülers ersetzt werden kann. 
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(5) Die Leistungsbeurteilung der Schülerinnen und Schüler durch ihre Lehrkräfte stützt sich auf die regelmäßige 
Beobachtung und Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung; sie bezieht alle mündlichen, 
schriftlichen, praktischen und sonstigen Leistungen ein, die die Schülerin oder der Schüler im Zusammenhang 
mit dem Unterricht erbracht hat. Für die Leistungsbeurteilung maßgebend ist der nach Kriterien des Bildungs-
gangs festgestellte Entwicklungsstand der Kenntnisse, Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerin 
oder des Schülers. Die individuelle Lernentwicklung ist zu berücksichtigen. 

(6) Zur vergleichenden Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung können die Schulen Schulleis-
tungstests durchführen. Schulleistungstests, die mehrere Lerngruppen derselben Jahrgangsstufe einer Schule 
oder mehrerer Schulen umfassen und die den Anforderungen des Bildungsgangs für die entsprechende Jahr-
gangsstufe entsprechen, können als Klassenarbeiten anerkannt werden. Die Entscheidung darüber trifft die Ge-
samtkonferenz. Die Ergebnisse der Schulleistungstests sind den Erziehungsberechtigten oder den volljährigen 
Schülerinnen und Schülern bekannt zu geben. 

(7) In den Jahrgangsstufen 3 bis 10 kann auf Beschluss der Schulkonferenz das Arbeits- und Sozialverhalten durch 
die Klassenkonferenz beurteilt werden. Die Schulkonferenz bestimmt auch, wie das Arbeits- und Sozialverhalten 
bewertet wird und in welcher Form die Erziehungsberechtigten und die Schülerinnen und Schüler darüber in-
formiert werden. 

(8) Sind Schülerinnen und Schüler durch eine lang andauernde erhebliche Beeinträchtigung daran gehindert, ihr 
vorhandenes Leistungsvermögen darzustellen, erhalten sie besondere Unterstützungsmaßnahmen, die diese 
Beeinträchtigung ausgleichen (Nachteilsausgleich).  Das fachliche Anforderungsniveau der Leistungsanforderun-
gen ist dabei zu wahren. 

(9) Von einer Bewertung in einzelnen Fächern oder abgrenzbaren fachlichen Bereichen kann abgesehen werden 
(Notenschutz), wenn Schülerinnen und Schüler eine Leistung oder Teilleistung auch unter Gewährung eines 
Nachteilsausgleichs nicht erbringen können, die Leistung oder Teilleistung nicht durch eine andere vergleich-
bare Leistung oder Teilleistung ersetzt werden kann und die Nichterbringung der Leistung oder Teilleistung auf 
eine lang andauernde erhebliche Beeinträchtigung 

1. im körperlich-motorischen Bereich, 
2. beim Sprechen, 
3. durch eine Sinnesschädigung, 
4. beim Lesen und in der Rechtschreibung, 
5. beim Rechnen oder 
6. durch Autismus 

 
zurückzuführen ist. Ein Notenschutz erfolgt nur auf Antrag der Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schüle-
rinnen und Schüler. Art und Umfang des Notenschutzes sind im Zeugnis zu vermerken. 
 

(10) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Erteilung von Zeugnissen 
oder entsprechenden Nachweisen, zu den Beurteilungsgrundsätzen und den Verfahren der Lernerfolgskontrol-
len einschließlich der Bewertung durch Punkte und dem Abweichen von den allgemeinen Maßstäben der Leis-
tungsbewertung einschließlich des Nachteilsausgleichs und des Notenschutzes sowie zur Form der Beurteilung 
des Arbeits- und Sozialverhaltens durch Rechtsverordnung zu regeln. Darin kann vorgesehen werden, dass ein 
Zeugnis oder ein entsprechender Nachweis nur am Ende eines Schuljahres ausgegeben wird. 

 
 
 

Weitere Grundsätze sind für die SEK-I in der Sekundarstufenordnung § 19 und § 20 festgeschrieben: 
 

§ 19  
Lerndiagnose, Lernerfolgskontrollen 

(1) Eine Lerndiagnose wird als Grundlage für die individuelle Förderung mindestens in den Fächern Deutsch, Ma-
thematik und Fremdsprachen erstellt. Dafür stellen die Schulen die Lernausgangslage der Schülerinnen und 
Schüler bei Eintritt in die Sekundarstufe I fest und entwickeln auf dieser Grundlage individuelle Fördermaßnah-
men. Über das Konzept für die Lerndiagnose entscheidet die Schule.  
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(2) Lernerfolgskontrollen dienen der Sicherung und Dokumentation der Lernleistung. Sie sind als Mittel zur Wah-
rung der Disziplin nicht zulässig. Zur Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung werden fol-
gende Leistungen berücksichtigt:  

1. Schriftliche Leistungen insbesondere in Form von Klassenarbeiten, schriftlichen Kurzkontrollen, schrift-
lichen Teilen von Projektarbeiten sowie Schulleistungstests, sofern sie gemäß § 58 Absatz 6 des Schul-
gesetzes als Klassenarbeit anerkannt sind,  

2. mündliche Leistungen insbesondere in Form von Beiträgen zum Unterrichtsgeschehen, mündlichen 
Kurzkontrollen, mündlichen Teilen von Projektarbeiten oder mündlichen Leistungsfeststellungen im 
Zusammenhang mit Vergleichsarbeiten und 

3. sonstige Leistungen insbesondere in Form von Hausaufgaben, Heftführung, praktischen Teilen von Pro-
jektarbeiten oder von Kurzkontrollen. 

(3) In Klassenarbeiten wird der Stand der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung im jeweiligen Schuljahr 
überprüft. Sofern in einer Klassenarbeit Leistungen auf mehreren Niveaustufen überprüft werden, müssen diese 
kenntlich gemacht werden. Inhalt und Schwierigkeitsgrad müssen den jeweiligen Standards des Rahmenlehr-
plans entsprechen. Die Fächer, in denen Klassenarbeiten zu schreiben sind, die Mindestzahl und die Dauer der 
Klassenarbeiten für die jeweiligen Fächer ergeben sich aus der Anlage 4 . Die Termine sowie Hinweise auf die 
inhaltlichen Schwerpunkte der Klassenarbeiten sind spätestens eine Woche vorher bekannt zu geben. An einem 
Tag darf nur eine Klassenarbeit geschrieben werden. Im Übrigen beschließt die Gesamtkonferenz Grundsätze 
über Art, Umfang, Verteilung und Dauer der Klassenarbeiten und legt auf Vorschlag der Fachkonferenzen 
Grundsätze für die Benutzung von Hilfsmitteln fest; über die Einzelheiten der Umsetzung entscheidet die Klas-
senkonferenz. Für versäumte Klassenarbeiten ist, soweit sie nicht nach § 20 Absatz 3 mit der Note „ungenügend“ 
bewertet werden, jeweils ein Nachschreibtermin anzusetzen, sofern dies zur Ermittlung des Leistungsstandes 
erforderlich ist; in Ausnahmefällen kann die Leistungsfeststellung auch in mündlicher Form nachgeholt werden. 

(4) Zur Überprüfung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung sollen Kurzkontrollen in schriftlicher, münd-
licher oder praktischer Form mindestens einmal je Schulhalbjahr in allen Fächern durchgeführt werden. Näheres 
insbesondere zur Anzahl und zum Umfang je Fach beschließt die Fachkonferenz im Rahmen der von der Ge-
samtkonferenz festgelegten Grundsätze.  

(5) Zur Sicherung einheitlicher Standards können folgende fachbezogene Leistungsfeststellungen durchgeführt 
werden:  

1. schulübergreifende nicht benotete Vergleichsarbeiten, 

2. schulinterne oder mehrere Schulen umfassende Schulleistungstests, die unbenotet bleiben, wenn sie 
nicht gemäß § 58 Absatz 6 Satz 2 des Schulgesetzes als Klassenarbeit anerkannt werden, und  

3. schulübergreifende benotete vergleichende Arbeiten zur Feststellung, ob das Anforderungsniveau der 
Jahrgangsstufe 9 erreicht wurde ( § 32 Absatz 1 Nummer 3 ).  

Vergleichsarbeiten können nach Festlegung der Schulaufsichtsbehörde auf die Mindestzahl der Klassenarbeiten ge-
mäß Anlage 4 angerechnet werden.  

(6) Schriftliche Lernerfolgskontrollen sind unverzüglich zu korrigieren. In allen Fächern sind Mängel der sprachli-
chen Richtigkeit und der äußeren Form zu kennzeichnen und ist die sprachliche Leistung entsprechend den von 
der Schulaufsichtsbehörde vorgegebenen Kriterien mitzubewerten. Die Verwendung eines Fehlerquotienten bei 
der Beurteilung der Rechtschreibleistung ist unzulässig. Die Arbeiten sind mit förderlichen Hinweisen für die 
weitere Lernentwicklung zu versehen und mit den Schülerinnen und Schülern unter Bekanntgabe des Ergebnis-
ses zu besprechen.  

(7) Klassenarbeiten sind zusätzlich mit einem Notenspiegel zu versehen und den Schülerinnen und Schülern und 
deren Erziehungsberechtigten zur kurzfristigen Einsichtnahme zu überlassen. Die Ergebnisse der Klassenarbei-
ten sind der Schulleiterin oder dem Schulleiter unter Vorlage einer guten, einer durchschnittlichen und einer 
schwachen Arbeit mitzuteilen; bei schriftlichen Kurzkontrollen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter die 
Vorlage verlangen. Ist das Ergebnis einer Klassenarbeit bei mehr als einem Drittel der teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler einer Klasse oder Lerngruppe mangelhaft oder schlechter, entscheidet die Schulleiterin oder 
der Schulleiter, ob die Arbeit gewertet wird oder eine neue Arbeit zu schreiben ist.  

(8) Projektarbeiten können als Einzel- oder Gruppenarbeit fachbezogene, fachübergreifende oder fächerverbin-
dende Themen beinhalten. Die erarbeiteten Ergebnisse werden durch die Vorlage eines schriftlichen Berichts 
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oder einer praktischen Arbeit dokumentiert und sollen im Rahmen einer Präsentation vorgestellt werden. Bei 
Gruppenarbeiten muss der individuelle Anteil erkennbar sein. Die bei Projektarbeiten erzielten Leistungen sind 
den jeweiligen schriftlichen, mündlichen und sonstigen Leistungen zuzuordnen. Pro Schuljahr kann je Fach 
höchstens eine Projektarbeit nach Entscheidung der Gesamtkonferenz auf Vorschlag der Fachkonferenz auf die 
Mindestzahl der Klassenarbeiten angerechnet werden, sofern dies nicht bereits für eine Vergleichsarbeit fest-
gelegt wurde (Absatz 5) und eine schriftliche Ausarbeitung dazu angefertigt wird. Ersetzt eine Projektarbeit ge-
mäß Satz 5 eine Klassenarbeit, werden die erzielten Leistungen ausschließlich als schriftliche Leistung gewertet. 

(9) Hausaufgaben sollen die im Unterricht eingeleiteten Lernprozesse unterstützen und vertiefen oder können der 
Unterrichtsvor- und -nachbereitung dienen. Auf der Grundlage des Beschlusses der Schulkonferenz über den 
Umfang und die Verteilung der Hausaufgaben entscheidet die Klassenkonferenz über die Umsetzung für die 
jeweilige Klasse oder Lerngruppe, insbesondere über zeitliche Vorgaben, Kontrollen und Auswertungen.  

(10) Für zielgleich unterrichtete Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie Schülerin-
nen und Schüler mit gravierenden Lese- und Rechtschreibstörungen oder nicht ausreichenden Deutschkennt-
nissen setzt die Klassenkonferenz nach Maßgabe der §§ 15 bis 17 bei Bedarf individuell notwendige unterstüt-
zende Maßnahmen für die Durchführung von Lernerfolgskontrollen fest.  

(11) Schriftliche Lernerfolgskontrollen können von der Schule zeitweilig einbehalten werden. Sie sind spätestens am 
Ende des Schuljahres zurückzugeben, sofern nicht wichtige Gründe einen längeren Einbehalt notwendig ma-
chen. Für Vergleichsarbeiten trifft die Schulaufsichtsbehörde gesonderte Regelungen.  

 

 
 

§ 20  
Leistungsbeurteilung 

(1) Die von den Schülerinnen und Schülern zu erbringenden Leistungen werden mit Noten bewertet. An der Inte-
grierten Sekundarschule und der Gemeinschaftsschule wird mit Noten und Punkten bewertet oder auf Beschluss 
gemäß § 58 Absatz 4 Satz 6 des Schulgesetzes durch schriftliche Informationen beurteilt. Die Beurteilung durch 
schriftliche Informationen auf einem Zeugnis muss eine Übertragung in Noten jederzeit ermöglichen. Für die 
Umrechnung der Punkte in Noten an der Integrierten Sekundarschule und an der Gemeinschaftsschule gilt die 
Tabelle der Anlage 5 . Wird mit Noten bewertet, ist die in § 58 Absatz 3 des Schulgesetzes festgesetzte Skala 
anzuwenden. Sofern Teilnoten in einzelnen Fächern ausgewiesen werden, können mündliche und sonstige Leis-
tungen zu einem allgemeinen Teil zusammengefasst werden.  

(2) Außerhalb der Beurteilung auf Zeugnissen dürfen Noten mit Tendenzen versehen oder durch andere Zusätze 
präzisiert und erläutert werden. Zeugnisnoten oder Punktwerte können unter „Bemerkungen“ erläutert wer-
den, dabei kann insbesondere auf Lernfortschritte hingewiesen werden. Die Noten oder Punktwerte sind den 
Schülerinnen und Schülern und deren Erziehungsberechtigten auf deren Wunsch zu erläutern und zu begrün-
den. 

(3) Sofern Leistungen nicht erbracht werden, erfolgt die Entscheidung, ob die nicht erbrachte Leistung mit „unge-
nügend“ bewertet wird oder ohne Bewertung (o.B.) bleibt ( § 58 Absatz 3 des Schulgesetzes ) nach den folgen-
den Maßgaben. Leistungen, die in den Jahrgangsstufen 9 und 10 aus selbst zu vertretenden Gründen nicht er-
bracht werden, sind immer mit der Note „ungenügend“ zu bewerten. Von Schülerinnen und Schülern zu vertre-
tende Gründe sind insbesondere Leistungsverweigerung, grober Täuschungsversuch oder Unleserlichkeit einer 
schriftlichen Leistung. Als Leistungsverweigerung gilt auch das unentschuldigte Fehlen, wenn zuvor zur Leis-
tungserbringung aufgefordert wurde oder durch den Umfang des unentschuldigten Fehlens keine kontinuierli-
che Leistungsbeurteilung möglich ist. Die Erziehungsberechtigten sind bei Leistungsverweigerung oder grobem 
Täuschungsversuch zu informieren.  

(4) Eine Zeugnisnote wird gebildet oder eine schriftliche Information formuliert, wenn eine Schülerin oder ein Schü-
ler je Schulhalbjahr mindestens sechs Wochen kontinuierlich oder insgesamt mindestens acht Wochen am Un-
terricht teilgenommen hat; Ferienzeiten bleiben unberührt. In Fächern, in denen Klassenarbeiten geschrieben 
werden, gehen sämtliche schriftlichen Leistungen etwa zur Hälfte in die Zeugnisnote ein. Es werden für alle 
Fächer auch dann gesonderte Noten gebildet, wenn sie in Lernbereichen mit anderen Fächern zusammengefasst 
werden und für den Lernbereich eine gemeinsame Note gebildet wird. Weitere Grundsätze der Leistungsbeur-
teilung beschließt die Gesamtkonferenz auf Vorschlag der Fachkonferenzen.  
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(5) Zeugnisnoten werden im ersten Halbjahr einer Jahrgangsstufe auf Grund der Leistungen dieses Schulhalbjahres 
festgesetzt. Im zweiten Schulhalbjahr werden der Zeugnisnote die Leistungen des gesamten Schuljahres unter 
besonderer Berücksichtigung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung zugrunde gelegt (Jahrgangs-
note). Eine Jahrgangsnote kann auf Grund einer Entscheidung der Klassenkonferenz in Härtefällen auch gebildet 
werden, wenn aus von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertretenden Gründen im ersten Halbjahr der 
Jahrgangsstufe keine Zeugnisnote gebildet werden konnte.  

(6) Für die Bildung der Zeugnisnoten bei Unterricht in fachleistungsdifferenzierten Kursen (§ 27) gelten folgende 
Besonderheiten:  

1. Sofern der Unterricht wegen Kurswechsels im ersten und zweiten Halbjahr auf unterschiedlichen Anforde-
rungsniveaus erteilt wurde, werden die Bewertungen des ersten Halbjahres auf das Anforderungsniveau 
des zweiten Halbjahres umgerechnet und aus den Einzelbewertungen beider Halbjahre wird eine Jahr-
gangsnote gebildet. 

2. Am Ende der Jahrgangsstufe 9 ist zusätzlich für das zweite Halbjahr eine Halbjahresnote zu bilden, die als 
Grundlage für den Kurswechsel in ein anderes Anforderungsniveau gilt. 

(7) Die Zeugnisnote wird von der Lehrkraft festgesetzt, die die Schülerin oder den Schüler im Beurteilungszeitraum 
zuletzt unterrichtet hat. Wird der Unterricht in einem Fach oder Lernbereich von mehr als einer Lehrkraft erteilt, 
soll die Note gemeinsam festgelegt werden; im Konfliktfall entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. 
Für Leistungen im Praxislernen (§ 29 Absatz 3), die nicht in der eigenen Schule erbracht werden, gibt die Praxis-
stelle einen Vorschlag ab; die endgültige Note setzt die für das Fach verantwortliche Lehrkraft fest.  

(8) Leistungen werden gemäß § 58 Absatz 3 des Schulgesetzes und nach den im Rahmenlehrplan formulierten all-
gemeinen und fachlichen Standards und Kompetenzerwartungen bewertet.  

Kurzum: Die Leistungsbewertung muss regelmäßig, umfassend und kriterienorientiert sein. 

Als Rechtsgrundlage für die Verpflichtung (nicht nur zur Leistungserbringung, sondern auch zur Bewertung) ist neben 
dem § 58 Absatz 5 SchulG auch die Schuldatenverordnung zu nennen. Hier heißt es in § 5 Absatz 3 „die Noten der 
mündlichen, schriftlichen und sonstigen Leistungen sind durch die Lehrkräfte in geeigneter Weise zu dokumentie-
ren“. Dies bedeutet: Leistungsbewertung und Dokumentation (z.B. im Notenbuch / in angelegter Tabelle etc.). 

 
SchülerInnen haben im unmittelbaren Umkehrschluss demzufolge nicht nur eine Verpflichtung (im Übrigen bereits 
begründet durch das Schulverhältnis, welches eine unmittelbare Rechtsbeziehung zwischen Schüler und Schule mit 
beiderseitigen Rechten und Pflichten begründet) zur mündlichen Mitarbeit, sondern umgekehrt auch die einzelne 
Lehrkraft zur individuellen Wahrnehmung und regelmäßigen Bewertung derselben. 
 
Durch Rechtsprechung geprägt ist die Ausgestaltung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Regelmäßigkeit“ der 
Leistungsbewertung. Hier hat sich gezeigt, dass sog. Monatsnoten, die im Abstand über einen Beobachtungszeit-
raum von vier bis max. sechs Wochen vergeben werden, von den Gerichten als geeignet für eine solide Basis der 
Notenbildung anerkannt werden. 
Die Bewertungsgrundsätze der jeweiligen Gesamtkonferenz (§ 79 Absatz 3 Nummer 3 SchulG; es sei denn, es ist 
gemäß § 80 Absatz 1 eine Übertragung der Befugnisse auf die Fachkonferenzen erfolgt) können z.B. vorsehen, dass 
stärkeres Gewicht auf bestimmte Einzelleistungen zu legen ist, die dann z.B. mit doppelter Gewichtung bei der Ge-
samtnotenbildung miteinfließen. Zu beachten sind natürlich immer die rechtlichen Vorgaben in den einschlägigen 
Verordnungen zur Anzahl und anteiligen Gewichtung schriftlicher und mündlicher Leistungen – die Ausgestaltung 
der Bewertungsgrundsätze durch Konferenzbeschluss ist nur innerhalb dieses Rahmens möglich. 
 
Die Erteilung von Zeugnisnoten ist grundsätzlich immer das Ergebnis einer höchstpersönlichen fachlich-pädagogi-
schen Wertentscheidung der jeweiligen Lehrkraft über die in einem Schulhalbjahr erbrachten Leistungen eines Schü-
lers / einer Schülerin und deshalb gerichtlich nur daraufhin überprüfbar, ob die beurteilende Lehrkraft Verfahrens-
vorschriften verletzt hat, von falschen Tatsachen ausgegangen ist, allgemeingültige Bewertungsmaßstäbe nicht be-
achtet (würde vorliegen, wenn z.B. nur zwei Noten für die mündliche Mitarbeit innerhalb eines Schulhalbjahres vor-
liegen, ca. 5 Einzelnoten angesichts des Zeitraums wären angemessen) hat oder sachfremde Erwägungen angestellt 
hat.  
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Stellt sich dabei heraus, dass eine Note fehlerhaft festgesetzt wurde, so sind die in diesem Fach erzielten Leistungen 
unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bewerten. Das Gericht darf die Note wegen der rein 
materiell-rechtlichen Überprüfung nicht selbst neu festsetzen.  
 
Anders im vorgelagerten unabhängigen Widerspruchsverfahren: hier besteht die Überprüfung des Sachverhaltes 
bereits aus einer formal rechtlichen Prüfung und der Hinzuziehung der inhaltlich-fachlichen Expertise der Fachauf-
sicht bei II B. Angesichts dieser vollumfänglichen Überprüfung des Sachverhaltes wird im Rahmen des Widerspruchs-
verfahrens auch die endgültige Note festgesetzt. 
 

Zusammenfassend können die folgenden rechtlichen Anforderungen an die Bildung einer Note festge-
halten werden – wie diese regelmäßig vom Verwaltungsgericht bei der Anforderung von Unterlagen for-
muliert werden:  
a) Aus welchen Teilnoten setzt sich die Note zusammen,  

b) In welchem Verhältnis und mit welchem Gewicht diese Teilnoten in das Gesamtergebnis eingegangen 
sind,  

c) Welcher Konferenzbeschluss ggf. bei der Gewichtung zugrunde gelegt wurde,  

d) Für welche Leistungen und für welche Zeiträume (sog. Monatsnoten) / Zeitpunkte (konkrete Daten der 
Leistungsabfrage) diese Teilnoten vergeben wurden,  

e) Auf welche Aufzeichnungen die Wiedergabe der Teilnoten gestützt wird (diese sind in Kopie beizufügen; 
das Original ist auf Verlangen vorzulegen).  
 
 
 

Grundsätze der Leistungsbewertung zusammengefasst:  

1. Leistungsbewertung muss transparent sein, d. h.  

die Lehrkraft muss die SuS vor Beginn des Unterrichts (zu Beginn des Schuljahres) darüber informie-
ren, welche unterrichtlichen Aktivitäten in die Leistungsbewertung eingehen (Unterscheidung von 
Lern- und Leistungssituationen), nach welchen Kriterien die Beurteilung erfolgt und mit welchen An-
teilen die verschiedenen Teilleistungen in die Gesamtbewertung eingehen.  

2. Die Leistungsbewertung muss sich auf den Unterricht in dem Bewertungszeitraum beziehen, d. h.  

die Gestaltung des Unterrichts und die fachlichen Anforderungen müssen den Vorgaben des jeweili-
gen Rahmenlehrplans entsprechen. Über den RLP hinausgehende Anforderungen und erweiterte The-
men und Inhalte des Unterrichts dürfen nicht in die Leistungsbewertung einfließen  

3. Die Leistungsbewertung muss kontinuierlich und umfassend sein (siehe SchulG), d .h.  

die Lehrkraft muss regelmäßig Aufzeichnungen über jede Schülerin/jeden Schüler anfertigen, nach 
Möglichkeit getrennt nach Kriterien-/Beobachtungsbereichen.  

4. Die Leistungsbewertung muss gegenüber den SuS offengelegt werden, insbesondere als Zwischen-
stand, d.h.  

mindestens einmal im Halbjahr. 

5. In der gymnasialen Oberstufe muss die Bezugsnorm der Leistungsbewertung ausschließlich kriteri-
umsorientiert sein, d.h.  

Bezugsgröße sind die zu erreichenden Lernziele. (nicht wie in den vorangegangenen Klassenstufen 
orientiert am Lernfortschritt oder am Leistungsdurchschnitt der Klasse / des Kurses). 


